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Simone Gruber, Anette Köster, Lothar Zechlin, Michael Kerres: 

Evaluation der Hochschulleitung – Vorbild oder Ausnahme? 

Ein Erfahrungsbericht der Rektoratsevaluation an der Universität Duisburg-Essen

Zusammenfassung: 

Das Gründungsrektorat der Universität Duisburg-Essen hat als erste organisatorische Einheit der Universität das mehrstufige Verfahren der institutionellen Evaluation umgesetzt. Diesem Verfahren kam universitätsintern eine Vorbildfunktion in doppelter Hinsicht zu. Es hatte nicht nur eine wichtige Signalwirkung hinsichtlich der Etablierung einer Qualitätskultur, sondern sollte zugleich die Anwendbarkeit dieses Verfahrens auf alle organisatorischen Einheiten der Hochschule überprüfen. Im folgenden Bericht wird eine Darstellung der Grundprinzipien und Verfahrensschritte der Rektoratsevaluation um Praxiserfahrungen hinsichtlich konkreter Umsetzungsbedingungen ergänzt.
1.
Fusion und Qualitätssicherung

Die Universität Duisburg-Essen (UDE) ist am 01. Januar 2003 durch eine Verschmelzung der bis dahin rechtlich selbstständigen Universitäten-Gesamthochschulen in Duisburg und in Essen entstanden. Da diese Fusion von der Politik gegen die beiden Hochschulen durchgesetzt wurde, waren große Teile der Jahre 2002 und 2003 durch interne Auseinandersetzungen, Konflikte mit der Politik, Gerichtsprozesse etc. gekennzeichnet, also Angelegenheiten, die eine Hochschule von ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich Wissenschaft zu betreiben und gesellschaftlich verfügbar zu machen, abhalten. Dem Gründungsrektorat stellte sich damit die Aufgabe, sehr schnell eine neue Aufbauorganisation zu schaffen und festzulegen, welche Fächer an welchem Campus zusammengelegt werden sollten, zugleich aber auch sicherzustellen, dass diese neue „Grundarchitektur“ gute Bedingungen für die Neugestaltung der Kernprozesse einer Universität, also Forschung, Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und Lehre, schaffen würden. Dies alles stand unter einem hohen Zeitdruck. Das war zwar gut für die Schnelligkeit, nicht aber unbedingt für die Qualität der Entscheidungsbildung. Der Ausweg bestand deshalb darin, die Entscheidungen über die Grundarchitektur rasch voranzutreiben, um die Arbeitsfähigkeit der Universität wieder herzustellen, zugleich aber auch ein System der Qualitätsentwicklung vorzusehen, welches in einem wesentlich größeren Zeitrahmen auch die Güte der Strukturen und Prozesse der neu gegründeten Universität sicherstellen sollte. Darin bestand die Grundüberlegung zur Einrichtung eines Systems der Qualitätsentwicklung an der neu gegründeten Universität.

Vorbilder, an denen sich die konzeptionellen Überlegungen ausrichten konnten, gab es mehrere: Zu nennen sind das neue österreichische Universitätsgesetz 2002, das die Universitäten verpflichtet, ein eigenes System der Qualitätssicherung zu etablieren (also die bewusste Abkehr von dem in Deutschland vorherrschenden System der Akkreditierung einzelner Studienprogramme), die überwiegend in den Niederlanden entwickelten Ansätze der Peer-Evaluation und schließlich die konkrete Ausprägung, die diese niederländischen Ansätze in dem „Institutional Evaluation Program“ (IEP) der European University Association gefunden hat. Das IEP besteht aus einem Selbstbericht, der im Wesentlichen aufgrund von Analysen der Stärken und Schwächen sowie der Chancen und Risiken (SWOT-Analysen) der Universität besteht, einem Fremdbericht einer international zusammen gesetzten Peer-Group, die zwei mehrtägige Vor-Ort-Besuche in der evaluierten Universität durchführt und der Verabredung von Folgerungen, die aus diesem Verfahren gezogen werden sollen. Konkreter als das österreichische Universitätsgesetz, weniger aufwändig als das IPE Verfahren, so sollte das Verfahren der Qualitätsentwicklung an der UDE aussehen, und außerdem sollte es noch die Möglichkeit eröffnen, zukünftig bei einer Veränderung der deutschen Programmakkreditierung dazu beizutragen, dass größere Teile der Evaluation in der Universität selbst vorgenommen und damit die Reakkreditierung entlastet würden. Eine Projektgruppe sichtete vorhandene Modelle, u.a. das ZQ der Universität Mainz, lud externe Expertinnen und Experten ein und bereitete die Entscheidungsbildung vor. Dabei fiel die Entscheidung, eine Art „interne Evaluationsagentur“ als zentrale wissenschaftliche Einrichtung mit Serviceaufgaben einzurichten, dieses Aufgabenfeld also nicht in der Zentralverwaltung anzusiedeln. Mit dieser Zielsetzung wurde das schon bestehende Zentrum für Hochschuldidaktik zu einem Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung ausgeweitet, das seitdem Aufgaben der Personalentwicklung (Hochschuldidaktik, Gender-Mainstreaming sowie E-Learning) und Organisationsentwicklung (Qualitätssicherung) umfasst. Es soll in regelmäßigen Abständen (realistisch schien ein Turnus von fünf bis sieben Jahren) eine institutionelle Evaluation der Fachbereiche (nicht nur der Lehre, sondern auch Forschung und Management), der Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtungen und der Dienstleistungseinrichtungen wie Bibliothek, Rechenzentrum, Zentralverwaltung organisieren. Für diesen neu aufzubauenden Bereich wurden zwei Stellen wissenschaftliche Mitarbeiter/innen neu eingerichtet. Mittlerweile ist im Senat der Universität die Evaluationsordnung, die bislang lediglich auf die studentische Beurteilung von Lehrveranstaltungen bezogen war, um diese institutionelle Evaluation erweitert worden und im Rektorat ein „Evaluationsfahrplan“ verabschiedet worden, nach dem alle Organisationseinheiten diesen Prozess durchlaufen. Da das Gründungsrektorat wesentlicher Treiber dieses Prozesses gewesen ist, hat es mit sich selbst den Anfang gemacht. Der erste Bereich, der einer solchen institutionellen Evaluation unterzogen wurde, war das Rektorat.

2.
Das Verfahren der Institutionellen Evaluation des Rektorats an der UDE

2.1
Allgemeine Prinzipien der institutionellen Evaluation an der UDE

Die Konzeption der Rektoratsevaluation, die während des gesamten Jahres 2006 stattfand, wurde entsprechend der Verfahrensgliederung entwickelt, die als institutionelle Evaluation neben Maßnahmen der Ziel- und Leistungsvereinbarungen einen wesentlichen Baustein des universitätseigenen Systems der Qualitätsentwicklung der UDE bildet. Es handelt sich hierbei um ein mehrstufiges Verfahren aus Selbst- und Fremdevaluation. Referenzmodelle bilden die in Deutschland etablierten Modelle - insbesondere das Evaluationsmodell der HIS GmbH (vgl. Reissert/Carstensen 1997) und das Mainzer-Modell (vgl. Schmidt 2002). Darüber hinaus orientiert sich das Verfahren an aktuellen Standards; hier insbesondere an den Standards der European Association for Quality Assurance for Higher Education ENQA (vgl. ENQA 2005) und den Standards für Evaluation der Gesellschaft für Evaluation e.V. (vgl. DeGEval 2002).

Im Modell der UDE werden die Vor- und Nachbereitungsprozesse aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die aktive Einbindung der evaluierenden Einheiten als explizite Phasen aufgefasst und in den Verfahrensablauf entsprechend eingeplant. Zudem werden die Nachhaltigkeit gewährleistenden Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen einer Organisationseinheit und der Hochschulleitung als Teil des Evaluationsverfahrens verstanden. Auf diese Weise ergibt sich ein 5-stufiges Verfahren, das sich über einen Zeitraum von ca. 12 Monaten erstreckt. 

Zielsetzung und Gegenstand des Verfahrens

Mit dem Evaluationsverfahren soll ein Beitrag zur Qualitätsentwicklung einer Organisationseinheit insofern geleistet werden, als das Verfahren diese Einrichtung bei der Analyse ihrer Stärken und Schwächen unterstützen und die Ableitung von Entwicklungspotentialen ermöglichen soll. Die institutionelle Evaluation bezieht sich dabei auf das Leistungsspektrum und die Organisation einer Einheit als Ganzes. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Universität Duisburg-Essen und ihres Fusionsprozesses insgesamt stehen dabei die Verbesserung der strategischen Ausrichtung, die Unterstützung der Profilbildung und die Optimierung der Leistungen einer organisationalen Einheit im Vordergrund. Seiner Zielsetzung nach ist das Verfahren daher dem Entwicklungsparadigma einer formativen Evaluation verpflichtet, die ihre Ergebnisse zur Ableitung konkreter Verbesserungsmaßnahmen nutzt (vgl. Wottawa/Thierau 1998; Rossi/Freeman 1993). 

Umsetzung und Datenbasis des Verfahrens

Das Verfahren stellt insofern eine unterstützte Selbstevaluation dar, als die jeweilige organisatorische Einheit das Verfahren selbstverantwortlich durchführt. So ist der Beitrag des Verfahrens zur Qualitätsentwicklung wesentlich davon abhängig, dass die Beteiligten es als Chance wahrnehmen, sich infrage zu stellen, Perspektiven für die eigene Arbeit zu prüfen und Lösungsmöglichkeiten gemeinsam umzusetzen. Grundlage der Selbstanalyse bildet eine breite Datenbasis aus quantitativen Daten (Lehrveranstaltungsbewertungen, Befragungen, Hochschulstatistik) und qualitativen Daten (Gruppengespräche). Durch den Einbezug verschiedener Perspektiven – Innensicht der Organisationsmitglieder sowie Außensicht der externen Gutachter/innen – und den Anstoß von Kommunikationsprozessen zwischen den Beteiligten können gemeinsame Sichtweisen entstehen und die Ergebnisse so eine „kommunikative Validierung“ erfahren. Die Akzeptanz der Ergebnisse ist eine wesentliche Voraussetzung für den Verfahrenserfolg, da der Beitrag zur institutionellen Qualitätsentwicklung von der Motivation zur Verbesserung aller Mitglieder der Einrichtung abhängt (vgl. Kromrey 2001). 

2.2
Das Verfahren der Rektoratsevaluation an der UDE

Mit diesem Verfahren hat das Rektorat nicht nur eine Vorbildfunktion für die Implementierung des Qualitätsentwicklungssystems eingenommen, sondern auch ein deutliches Zeichen zur Ausbildung einer Qualitätskultur gesetzt, die auf der Individualebene am Engagement und der Verantwortungsübernahme aller Hochschulangehörigen ansetzt und Qualitätsentwicklung nach dem Bottom-up-Prinzip anstrebt (vgl. Kohler 2004; Pellert 2000).

(1)
Phase der Vorbereitung

In der Phase der Vorbereitung erhalten die Mitglieder der für das Verfahren gebildeten Arbeitsgruppe der evaluierenden Einheit die Möglichkeit zur internen Abstimmung des Verfahrens. In diesem Zusammenhang geht es insbesondere um die Klärung der speziellen Zielsetzungen des Verfahrens, die einzusetzenden Instrumente und einen entsprechenden Zeitplan. Eine gemeinsame Vorstellung darüber, warum und mit welchem Ziel evaluiert wird, bildet gerade in Anbetracht des u.U. hohen Aufwands für die Beteiligten die wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz der Ergebnisse.

Aufgrund der Größe der Organisationseinheit Rektorat wurde entgegen der generellen Vorgehensweise auf die Bildung einer mehrköpfigen Arbeitsgruppe verzichtet. In diesem Fall hat der Rektor selbst die Rolle des Ansprechpartners für das ZfH übernommen.

Bei der Rektoratsevaluation spielte neben der Festlegung der Zielsetzung des Verfahrens insbesondere die Abgrenzung des Evaluationsgegenstandes eine Rolle. So bildete die Managementleistung des Gründungsrektorats innerhalb der Fusionierung und nicht das Ergebnis dieser Fusion den Gegenstand der Evaluation. Diese Konzentration auf Arbeitsweisen, Entscheidungsprozesse und den zugrunde liegenden Arbeitsstrukturen entspricht der eingangs beschriebenen Ausrichtung des Verfahrens auf die Prinzipien einer formativen Evaluation. Diese ist im Vergleich zu einer summativen Evaluation weniger bilanzierend und ergebnisorientiert, sondern vielmehr prozessorientiert und kommunikationsfördernd angelegt. 

Einzubeziehen waren in diesem Zusammenhang die Aufgaben- und Kompetenzverteilung ebenso wie die Abstimmungsprozesse zwischen dem Gründungsrektor und dem Kanzler, den Prorektoren sowie den wissenschaftlichen und weiteren Mitarbeiter/innen des Rektorats. Die hinsichtlich ihrer Verteilung und Koordination zu untersuchenden Aufgaben leiteten sich aus den bestehenden Ressorts ab: Lehre, Studium und Weiterbildung; Forschung, Nachwuchsförderung und Gleichstellung; Entwicklungsplanung und Finanzen; Information, Kommunikation, Medien (IKM) und Internationales. Neben diesen Aufgabenfeldern wurden auch der administrative Support der Hochschulleitung sowie externe Wirkungsfelder (Ministerien, Region Rhein-Ruhr, Wirtschaft) betrachtet.

Die Analyse der Aufgaben- und Ablauforganisation des Gründungsrektorats sollte unter der Prämisse erfolgen, Transparenz der Rektoratsarbeit zu erbringen, Voraussetzungen für Entscheidungen zu verbessern, die laufende Aufgabenbewältigung zu unterstützen sowie Entwicklungspotenziale aufzuzeigen.

Um auch die wissenschaftlichen und weiteren Mitarbeiter/innen in die formale und inhaltliche Gestaltung des Verfahrens einzubinden, wurde vom ZfH eine schriftliche Befragung durchgeführt. Diese lieferte auf einer inhaltlichen Ebene Hinweise für thematische Schwerpunktsetzung im Verfahren, aus denen entsprechende Konsequenzen für die Ausrichtung der dem Verfahren zugrunde zulegenden Datenbasis abzuleiten sind. So wurden als Schwerpunkte im Verfahren Kommunikationsprozesse und Informationsflüsse des Rektorats, die Aufgabengliederung und Abstimmungsprozesse des Rektorats und die Zusammenarbeit mit den universitären Gremien und Einrichtungen – insbesondere Kommissionen, Senat, Verwaltung – ermittelt. Diesen Themen wurde daher im Rahmen der Gruppen- und Einzelgespräche besonders berücksichtigt.

(2) Phase der Internen Evaluation

Die interne Evaluation basiert auf Prozessen eines Self-Assessment der evaluierenden Einheit. Im Rahmen eines Soll-Ist-Vergleichs werden von allen Mitgliedern getragene Zielformulierungen und Standards erarbeitet sowie Stärken und Problembereiche im Hinblick auf diese Zielsetzungen analysiert. Ergebnis dieses Vergleichsprozesses stellt dann eine Stärken-Schwächen-Analyse, erfasst in einem Selbstbericht, dar. Das ZfH leistet in diesem Zusammenhang Beratung und Hilfestellung bei der Organisation und Durchführung der einzelnen Analyseschritte. Die Erstellung des Selbstberichts wird redaktionell begleitet. Darüber hinaus unterstützt das ZfH die evaluierende Einheit bei der Beschaffung und Aufbereitung der quantitativen und qualitativen Datenbasis.

Im Falle der Rektoratsevaluation lag der Schwerpunkt auf der Erhebung qualitativer Daten. In Einzel- und Gruppengesprächen, die das ZfH mit den Mitgliedern des Gründungsrektorats sowie Vertreter/innen hochschulinterner Gremien geführt hat, wurden Fragen zur Zusammenarbeit mit dem Rektorat in den entsprechenden Arbeitsfeldern, insbesondere zur Informationsbereitstellung durch das Rektorat und zur Einbindung in Entscheidungsprozesse, thematisiert und entsprechende Einschätzungen sowie Optimierungswünsche erhoben. Auf diese Weise konnte eine umfassende Einbeziehung aller Hochschulangehörigen und ihrer Perspektiven auf die Rektoratsarbeit gewährleistet werden. 

Zur Auseinandersetzung mit den erhobenen qualitativen Daten, die jeweils subjektive Sichtweisen der Hochschulangehörigen widerspiegeln, diente ein im Rahmen des Verfahrens vorgesehener Workshop aller Rektoratsmitglieder, in dem die bisherigen Ergebnisse erörtert, Kernthemen vertieft und Lösungsansätze erarbeitet wurden. Da die Einschätzungen unterschiedlicher Gesprächspartner/innen vergleichend dargestellt wurden, ließ sich ein intersubjektives Meinungsbild erschließen, diskutieren und so zu einer gemeinsamen Einschätzung der Stärken und Schwächen gelangen. Wesentliches Ergebnis dieses Prozesses war die gemeinsame Erarbeitung der Gliederung des Selbstberichts, d.h. die Entscheidung, in welcher Weise die ermittelten Ergebnisse im Selbstbericht zu erfassen und zu kommentieren sind. Zielsetzung hierbei war vor allem, einen gemeinsamen Standpunkt des Rektorats - verbundenen mit einer Prioritätensetzung hinsichtlich der im Selbstbericht zu kommentierenden Stärken und Schwächen der Rektoratsarbeit - zu entwickeln. 

Die Phase der internen Evaluierung endete mit der Erstellung des Selbstberichts des Rektorats. Er bildet die Arbeitsgrundlage der externen Gutachter/innen und stellt somit die Vorbereitung auf die Phase der externen Evaluation dar. Das ZfH hat diese Erstellung durch Vorschläge unterstützt und redaktionell bearbeitet.

(3)
Externe Evaluation

Das Ziel einer Begutachtung im Rahmen der externen Evaluation ist es, die Strukturen und Prozesse einer evaluierenden Einheit aus der Sicht externer Expertinnen und Experten einzuschätzen. Eine aus der Distanz entstehende Analyse ergänzt den jeweiligen Selbstbericht um möglichst konkrete Optimierungsempfehlungen.

Die Evaluationsordnung der UDE sieht vor, dass zunächst die evaluierende Einheit ihrer Sicht nach geeignete Personen für das Peer Review vorschlägt. Im Rahmen der Rektoratsevaluation sollten vier Peers aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen werden, die entweder über Praxiserfahrungen in der Hochschulleitung verfügen oder Experten für Hochschulpolitik bzw. -management sein und Führungskompetenzen haben sollten. Zudem wurden die vom ZfH für alle Evaluationsverfahren gültigen Auswahlkriterien angelegt, die u.a. darauf abzielen, dass die Peers ein nachweisbares Renommee haben, keine Freundschafts- oder Arbeitsbeziehungen zu Mitgliedern der evaluierenden Einheit pflegen und die Gruppe sich aus Frauen und Männern zusammensetzt. Letztlich fanden sich auf diese Weise Prof. Dr. Hanft (Professorin für Weiterbildung und Bildungsmanagement an der Universität Oldenburg), Prof. Dr. Horst Hippler (Rektor der Universität Karlsruhe TH), Prof. Dr. Detlef Müller-Böling (Leiter des Centrums für Hochschulentwicklung, CHE) sowie Prof. Dr. Jürgen Kohler (bis Mai 2007 Vorstandsvorsitzender des Akkreditierungsrats) als externe Gutachter/innen zusammen.

Den Peers wurden etwa zwei Wochen vor ihrer Anreise der Selbstbericht des Rektorats sowie einige Leitfragen für die Begehung zur Verfügung gestellt. Die Fragen sollten zum einen das mögliche Betrachtungsspektrum des Peer Reviews verdeutlichen, zum anderen auf Bereiche der Rektoratsarbeit hinweisen, die aus Sicht der evaluierenden Einheit optimierenswert sind. 

Für die Dauer ihres Aufenthaltes wurden die Peers in einem nahe gelegenen Tagungshotel untergebracht. Dort wurden sie zunächst vom ZfH empfangen und über organisatorische Angelegenheiten informiert. Gemeinsam wurde folgender Ablaufplan für die Vor-Ort-Begehung festgelegt:

Hier Tabelle einfügen: Zeitplan des Vor-Ort-Besuchs
Das ZfH hat während der Vor-Ort-Begehung alle offiziellen Gespräche protokolliert und nach der Abreise der Peers aus diesen Notizen und den Präsentationsfolien einen ersten Entwurf des Gutachtens vorbereitet. Änderungen und Ergänzungen haben die Gutachter/innen dann per E-Mail innerhalb der folgenden zwei Wochen untereinander abgestimmt. Das fertige Gutachten wurde allen Mitgliedern der evaluierenden Einheit über das ZfH zur Verfügung gestellt.

(4)
Ergebnisreflexion

Bevor der Abschlussbericht der evaluierenden Einheit zusammengestellt wird, sieht das Verfahren der institutionellen Evaluation an der UDE eine Reflexionsphase vor, in der die gesammelten qualitativen und quantitativen Daten abschließend analysiert werden. Maßnahmen und Konsequenzen werden festgelegt und nach Priorität gewichtet sowie nach Möglichkeit bereits Verantwortliche und Zeitschienen für die Umsetzung benannt. 

In einem letzten Treffen des Rektorats und des ZfH fand demzufolge eine Nachlese zum Peer Review statt, bei dem sich die Rektoratsmitglieder zugleich über geeignete Optimierungsansätze für die Hauptthemenfelder ihrer Arbeit verständigten. Dabei wurden die Evaluationsergebnisse mit strategischen Überlegungen sinnvoll verknüpft und in Form von Empfehlungen an das zukünftige Rektorat – die Wahlen hatten soeben stattgefunden – schriftlich fixiert.

(5)
Follow-Up

Das Follow-Up im Rahmen einer Evaluation sorgt für die nachhaltige Sicherung bzw. Umsetzung der Ergebnisse. An der UDE münden die Verfahren der institutionellen Evaluation in die alle zwei Jahre stattfindenden Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit dem Rektorat und bilden zusammen mit diesem Instrument der Hochschulsteuerung einen Kreislauf der Qualitätsentwicklung. 

Für eine Rektoratsevaluation ergibt sich an dieser Stelle die Schwierigkeit, dass dieses Gremium zurzeit keine übergeordnete Instanz hat, mit der Entwicklungsplanungen dieser Art vereinbart werden können. Um dennoch Kontinuität bezüglich der erarbeiteten Maßnahmen herzustellen, wurden zum einen die neuen Rektoratsmitglieder in das Follow-Up mit eingebunden. Zum anderen geht das Rektorat – wie jede andere Einheit auch – eine Art Selbstverpflichtung ein, indem entsprechend der aktuellen Evaluationsordnung das Peer-Gutachten sowie die dazugehörige Stellungnahme der evaluierenden Einheit im Intranet der UDE veröffentlicht wurden. 

3. Ergebnisse der Rektoratsevaluation 

Im Folgenden sollen zentrale Punkte des Berichtes der Peers wiedergegeben werden. Die Gutachter/innen stellen zunächst fest, dass die Fusion der beiden Vorgängereinrichtungen im Wesentlichen gelungen erscheint. Als besondere Leistung des Gründungsrektorates wird gesehen, dass die vielfältigen Restrukturierungen weitgehend abgeschlossen sind und innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit im Wesentlichen arbeitsfähige Einheiten geschaffen haben. Sichtbar ist das Bemühen des Rektorates um Akzeptanz, das an manchen Punkten zu suboptimalen Strukturen geführt hat. Dies betrifft etwa die heterogene Dimensionierung der Fachbereiche und die Zentralverwaltung, deren Reorganisation als nicht abgeschlossen erscheint.
Im Rahmen des neuen Hochschulgesetztes steht das neue Rektorat aus Sicht der Peers vor der Aufgabe, strategische Aussagen zur Positionierung der Universität (auf nationaler Ebene aber insbesondere auf der Ruhr-Schiene) gezielter zu entwickeln. Genannt werden etwa die Bereiche Forschung, Weiterbildung, Internationalisierung oder Gleichstellung, die in Richtung Diversity Managment fortentwickelt werden sollte. 
Neben weiteren Leistungen des Rektorats nennt der Bericht der Peers eine Reihe von Bereichen, an denen die Rektoratsarbeit künftig ansetzen sollte. Einige der genannten Anregungen in Kurzform: 
· Die Kommunikation zwischen Hochschulleitung und Fachbereichen sollte weiter ausgebaut werden. 
· Weiterbildung sollte in den Fachbereichen stärker verankert werden. 
· Die Studierenden sollten bei der Verwendung der Studienbeiträge von Beginn an – über Gremien hinaus - aktiv eingebunden werden. 
· Die Gestaltung der Personalstruktur sollte aktiver durch das Rektorat für die strategische Ausrichtung genutzt werden. 
· In der Hochschulleitung sollte der Bereich „Internationales" als Querschnittaufgabe über Ressorts hinweg angelegt werden. 
· Die Arbeit der Universitätskommissionen sollte zum Teil weiterentwickelt werden, um Unzufriedenheit der Beteiligten zu verhindern. 
· Die Dekanrunde sollte fortgeführt werden. 
· Die Instrumente ZLV, institutionelle Evaluation und strategische Planung sollten enger verknüpft werden. 
· Die planerischen Kompetenzen in der Verwaltung sollten intensiviert werden. 
· In den Fachbereichen sollte die weitere Professionalisierung des Managements unterstützt werden. 
· Die strukturelle Anlage des Bereichs „Information, Kommunikation, Medien" (Rechen-, Medienzentrum, Universitätsbibliothek) sollte verbessert werden. 
4.
Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Rektoratsevaluation

Das Verfahren der institutionellen Evaluation ist wie o.a. als eine Weiterentwicklung des mehrstufigen Modells der Hochschulevaluation konzipiert, eines Vorgehens aus Selbst- und Fremdevaluation also, das wesentlich dem wissenschaftlichen Vorgehen der Wissensproduktion angelehnt und somit deutlich auf die Belange von wissenschaftlichen Einheiten ausgerichtet ist. Das Verfahren soll allerdings für alle Organisationseinheiten, also auch solche, die nicht die universitären Kernprozesse von Forschung und Lehre zur Aufgabe haben (bspw. Verwaltung, zentrale Einrichtungen), einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung erbringen können. Der Rektoratsevaluation kommt daher Vorbildfunktion in doppelter Hinsicht zu. So hat sie nicht nur eine wichtige Signalwirkung hinsichtlich der Etablierung einer Qualitätskultur, sondern dient zudem der Überprüfung Übertragbarkeit des Verfahrens.

Abschließend stellt sich also die Frage, ob sich diese Anwendbarkeit auf alle organisatorischen Einheiten einer Universität bestätigen lässt. Eine Antwort auf diese Frage soll im Folgenden unter den Gesichtpunkten gegeben werden, welche Anpassungen innerhalb der Verfahrensschritte, Methoden und Instrumente nötig geworden sind und inwiefern diese mit den grundlegenden Prinzipien des Verfahrens in Einklang stehen.

Um den Arbeitsaufwand der Rektoratsmitglieder möglichst gering zu halten, ergab es sich, dass in der Vorbereitungsphase keine Arbeitsgruppe eingerichtet wurde, sondern der Rektor die Schnittstellenfunktion zwischen Rektorat und ZfH übernommen hat. Dieser Verzicht hat dazu beigetragen, dass die wissenschaftlichen und weiteren Mitarbeiter/innen – die sowohl inhaltlichen als auch organisatorischen Beitrag zur Rektoratsarbeit leisten – nicht ausreichend eingebunden werden konnten. Entsprechend hat die Arbeitsgruppe, für deren Zusammensetzung das ZfH die Beteiligung aller Statusgruppen empfiehlt, nicht allein organisatorische Aufgaben, sondern soll zudem sicherstellen, dass die verschiedenen Perspektiven der Mitglieder der evaluierenden Einheit einfließen können und umgekehrt, alle Mitglieder über Entscheidungen und Verfahrensschritte zeitnah informiert werden. 

Ein weiterer Unterschied zur generellen Verfahrensplanung stellt zudem ein größerer Anteil qualitativer Interviews in der Phase der internen Evaluation dar. Dieser Unterschied zum Basismodell erklärt sich vor allem aus dem deutlich weiteren Wirkungsfeld der Rektoratsarbeit. Während bspw. Fächer und Fachbereiche aufgrund der dezentralen Organisationsstruktur der Universität relativ isoliert betrachtet werden können, ist das Spektrum der Managementleistungen des Rektorats deutlich größer. Eine Einbeziehung dieser verschiedenen Perspektiven der Hochschulangehörigen auf die Rektoratsarbeit und die Gegenüberstellung der Selbstsicht des Rektorats mit dieser „Fremdsicht“ erwies sich nicht nur als ein wesentlicher Teil der Qualitätsentwicklung. Es hat zudem in einem breit angelegten kommunikativen Prozess die Absicht des Rektorats unterstrichen, Evaluation als Maßnahme der Stärken-Schwächen-Analyse aller Einheiten der UDE zu etablieren.

Einer Reduzierung der Arbeitsbelastung war der Wunsch des Rektorats geschuldet, die Arbeitsschritte der Selbstanalyse im Rahmen der internen Evaluation durch die Verbindung des Feedbackworkshops mit der Vorbereitung des Selbstberichts zu verkürzen. Das ZfH hat aus diesem Grund die Diskussionsergebnisse des Workshops zusammengefasst und Vorschläge für die Kapitel des Selbstberichts entwickelt, die dann von den Rektoratsmitgliedern überarbeitet wurden. Für kleinere Organisationseinheiten ist ein solches Verfahren nachvollziehbar, da alle Mitglieder am Workshop teilnehmen können. Die Erstellung des Selbstberichts durch die evaluierende Einheit ist nicht nur im Rahmen der selbstverantwortlichen Umsetzung wesentliches Verfahrensprinzip, sondern stellt auf diese Weise sicher, dass in die Selbstanalyse auch spezielles Hintergrundwissen der Mitglieder einfließen kann. Die weitestgehende Zusammenstellung des Selbstberichts durch die Evaluationsstelle ist nicht allein mit der Gefahr verbunden, dass der Selbstbericht von den Mitgliedern der Einheit als „Fremdbericht“ empfunden und die Ergebnisse somit nicht akzeptiert werden, sondern kann in der Regel auch nicht die nötige Informationstiefe erreichen, die die externen Gutachter/innen als Arbeitsgrundlage für eine sinnvoll Begutachtung benötigen. Aus diesen Gründen sollte die selbstverantwortliche Berichterstellung für zukünftige Verfahren obligatorisch bleiben.

Im Kontext ganzheitlicher Qualitätsentwicklungssysteme hat es in Deutschland bislang noch kein Verfahren institutioneller Evaluation auf der Ebene der Hochschulleitung gegeben, obwohl die Arbeit dieses Gremiums entscheidend das Leistungsprofil einer Hochschule prägt. Die Erfahrungen in Duisburg-Essen haben gezeigt, dass ein Leitungsgremium von den Ergebnissen einer Evaluation durchaus profitiert, weil es Bestätigung seiner Arbeit und neue Perspektiven aufgezeigt bekommt. Dafür müssen prinzipielle Aufgeschlossenheit und ernsthaftes Herangehen an die einzelnen Evaluationsschritte und -instrumente gewährleistet sein. Ein Rektorat bzw. Präsidium sollte Qualitätsmanagementsysteme nicht nur für die Hochschulsteuerung nutzen, sondern selbst einen Teil dazu beitragen. Das dafür zugrunde gelegte Verfahren sollte sich flexibel an die Bedingungen der jeweiligen Einheit anpassen können und zeigt sich dann auch einsetzbar für andere in der Grundordnung beschriebene zentrale Einheiten wie etwa Universitätskommissionen oder den Senat.
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